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gothenreiche bietet einen sicheren Beleg eine Stelle in dem 
Indicium inter Martianum et Aventinum episcopos, welches 
durch das VI. Concil von Toledo von 638 ergangen ist und 
schon öfter, zuletzt von Dahn, Könige VI2, S. 615ff. ge­
druckt ist. Dort wird berichtet, dass in diesem Process 
von einem Diacon Eulalius eine sententia legum vorgebracht 
und verlesen sei, welche lautet: ‘Neque contra leges neque 
contra bonos mores pacisci possumus’; a. a. O. S. 616f. 
Dahn bemerkt mit Recht, S. 631: ‘der Diacon Eulalius lebte 
als Römer . . . nach römischem Recht’; er irrt aber, wenn 
er meint, das Citat beziehe sich auf Cod. Iust. II, 3, 6; 
wo freilich derselbe Rechtssatz, aber ganz anders formuliert 
steht. Dahn fügt hinzu: ‘In der Lex Romana Vis. steht wört­
lich entsprechendes, soweit ich sehe, nicht’; er hat über­
sehen, dass jene Worte aus dieser buchstäblich entlehnt 
sind. Sie finden sich Pauli Sent. I, 1, 2.

Zu S. 492. Die beiden Gesetze Wambas (bei Walter 
V, 1, 6. 7) sind vom 23. December (10. Kal. Ianuar.) 675. 
Danach ist die Parenthese in Anmerkung 3 (S. 493) zu ver­
bessern.

Zu S. 486. Im Tomus, welchen Reccessvind dem 
VIII. Concil von Toledo überreichte, finden sich die Worte: 
‘in legum sententiis, quae aut depravata consistunt aut ex 
superfluo vel indebito coniecta videntur, nostrae serenitatis 
accommodante consensu, haec sola, quae ad sinceram iusti­
tiam et negotiorum sufficientiam conveniunt, ordinetis’. 
Darin liegt doch wohl eine Aufforderung an das Concil, 
die weltliche Gesetzgebung zu revidieren, und vielleicht 
steht diese Aufforderung auch im Zusammenhange mit der 
damals im Werke befindlichen Bearbeitung der Reccessvin­
diana. Wenigstens hat Egica in seinem dem XIII. Concil 
überreichten Tomus seine Aufforderung, an der Revision 
des Gesetzbuches mitzuwirken, mit Worten, die zum Theil 
denjenigen Reccessvinds entlehnt sind, ausgesprochen. S. 
S. 507.

Zu S. 501, letztem Absatz. Das Decret ging vielmehr 
der Lex Reccessvinds II, 1, 5 voran, S. oben S. 47ff.

Zu S. 502. Nach dem oben zu S. 486 Nachgetragenen 
hatte Ervig doch wohl schon einen Vorgänger in diesem 
Verfahren an Reccessvind.


